
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
in der letzten Zeit häufen sich die Anfragen zur Berechnung des Einkommens nach § 17 
GTK bei Empfang von Arbeitslosengeld II (ALG II). In der o.g. Besprechung wurde hierzu 
Folgendes verdeutlicht:  
 
1. § 17 Abs. 4 GTK nennt einerseits in Satz 1 als zu berücksichtigendes Einkommen die 

Summe der positiven Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 Einkommensteuergeset-
zes sowie andererseits in Satz 3 die Hinzurechnung von bestimmten öffentlichen Lei-
stungen zur Deckung des Lebensunterhaltes. 

 
2. In der Vergangenheit wurden das Arbeitslosengeld und die Arbeitslosenhilfe auf der Sei-

te der Summe positiver Einkünfte als sogenannte Lohnersatzleistungen im Sinne des 
Einkommensteuergesetzes in voller Höhe bei der Einkommensberechnung nach § 17 
Abs. 4 Satz 1 GTK berücksichtigt. Zum Bereich der hinzuzurechnenden öffentlichen 
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Leistungen zählte die Sozialhilfe, die nur in Höhe der Leistung für die Eltern und das 
Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt wird, angerechnet wird. 

  
3. Die Arbeitslosenhilfe wurde durch das Arbeitslosengeld II abgelöst. Seit dem 01.01.2005 

wird das Arbeitslosengeld II auf der Grundlage des SGB II (Grundsicherung für Arbeit-
suchende) gewährt. Bei dieser Leistung handelt sich um eine öffentliche Leistung zur 
Deckung des Lebensunterhaltes im Sinne des  § 17 Abs. 4 Satz 3 GTK. (s. auch Ziffer 
2, letzter Satz).  

 
Dies bedeutet, dass bei Berechnung eines Elternbeitrages die Leistungen nach Hartz IV, die 
auf Grundlage des SGB II gezahlt werden, als öffentliche Leistungen bei der Einkommens-
ermittlung gemäß § 17 Abs. 4 GTK hinzuzurechnen sind.  
 
Im Übrigen möchte ich noch auf Grund vermehrter Nachfragen auf Folgendes hinwei-
sen: 
Sofern aus dem Bescheid über Arbeitslosengeld II zu entnehmen ist, dass ein Netto-
Erwerbseinkommen des Ehegatten angerechnet wurde, ist das entsprechende Brutto-
einkommen nachzufragen. Dieses Bruttoeinkommen zählt gem. § 17 Abs. 4 Satz 1 GTK 
zu den positiven Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 Einkommensteuergesetz. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Norbert Rikels 


